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Diese Anlage ist Bestandteil des Vertrags über 	
die Teilnahme an der Offene Ganztagsschule (OGS)			    
										Fachbereich Schule	
										Friedrich-Ebert-Straße 54											33330 Gütersloh
						
Zusatzvereinbarung für auswärtige Schüler/innen 

zwischen  

_______________________________________________________________________________
Name, Vorname und Anschrift der personensorgeberechtigten Person 



_______________________________________________________________________________
Name, Vorname und Anschrift der personensorgeberechtigten Person 

und der 

                                                                                        , vertreten durch die Schulleitung,
                      Name der Schule

                                                                                                                                                 .              
                     Anschrift der Schule



__________________________________________________, geboren am __________________, 
         Nachname, Vorname des Kindes                                                                                                                Geburtsdatum

wohnhaft __________________________________________________________________, nimmt
                                                        Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort

ab dem Schuljahr 2026/2027 (01.08.2026 – 31.07.2027) an den außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztagsschule der o.g. Grundschule teil.

Für die Teilnahme auswärtiger Schülerinnen und Schüler an der Ganztagsschule einer Schule der Primarstufe der Stadt Gütersloh erhebt die Stadt Gütersloh einen zusätzlichen Beitrag, der dem Anteil der Stadt Gütersloh an der Finanzierung der OGS entspricht. Der Betrag liegt für das Schuljahr 2026/2027 bei 603,00 € und ist zu zahlen, wenn das Einkommen ober halb der Beitragsgrenze nach § 4 Abs. 2 der Elternbeitragssatzung liegt. Er erhöht sich aufgrund der landesrechtlichen Vorgaben jährlich zum 1. August. Als auswärtige/r Schüler/in gilt auch, wer eine im Stadtgebiet liegende Schule besucht, die nicht in städtischer Trägerschaft steht.

Der Zusatzbeitrag ist in gleichen Raten jeweils zum 15. eines Monats zu entrichten.

Diese Zusatzvereinbarung tritt zeitgleich mit dem Auslaufen des Aufnahmevertrages außer Kraft.

Gütersloh, den __________________



____________________     ____________________            ______________________________
                      Unterschrift der personensorgeberechtigten Person/en                                        Unterschrift der Schulleitung
Die Stadt Gütersloh nimmt den Datenschutz sehr ernst. Sie hält die Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung und der bestehenden Datenschutzgesetze, insb. des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen, ein. Weitere Informationen, insb. zu Ihren Rechten, können Sie der Datenschutzerklärung der Stadt Gütersloh entnehmen. Diese finden Sie www.guetersloh.de/de/datenschutz.ph
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Gutersloh

DER BURGERMEISTER




